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Vorwort
Von Beginn an war und ist der Mensch auf Wasser angewiesen. Menschli-
che Gesellschaften werden geprägt durch die Nutzung und den Umgang 
mit den Gewässern. Die Geschichte zeigt, dass anspruchsvollere Nut-
zungszwecke wie z. B. die Trinkwasserversorgung, die Fischerei oder Baden 
im Fluss oder See ohne nachhaltigen Schutz der Gewässer unter Druck 
geraten bzw. vollkommen aufgegeben werden müssen. Diese Zusammen-
hänge werden in dem vorliegenden Buch für Deutschland, beginnend 1870 
bis in die heutige Gegenwart beleuchtet, wobei maßgebliche Entwicklun-
gen im Wasserrecht sowie wissenschaftliche, technische, ökonomische und 
politische Aspekte nachgezeichnet werden.

Wasser ist Leben – dementsprechend lassen sich Regelungen zur Nutzung 
und zum Schutz der Gewässer historisch weit zurückverfolgen. In der ers-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren derartige Vorschriften vor allem im 
Polizeirecht verankert. Nach der Gründung des Deutschen Reiches im 
Jahr 1871 und dem damit ausgelösten Wachstumsschub der Industrie und 
großer Städte erfuhren die diesbezüglich erlassenen Vorschriften größere 
Aufmerksamkeit und nach und nach entstanden daraus bis 1913 Wasser-
gesetze in verschiedenen deutschen Ländern. Parallel und im Gefolge 
davon bildete sich schrittweise der moderne Gewässerschutz heraus. 
Bedingt durch zwei Weltkriege folgte eine lange Periode der Stagnation im 
Wasserrecht, auch ein in der Zeit des Nationalsozialismus angestrebtes 
Reichswassergesetz wurde nicht realisiert. 

Nach dem Ende des 2. Weltkriegs wurde Deutschland für etwa 40 Jahre 
geteilt. 1949 erfolgte die Gründung von zwei deutschen Staaten mit gegen-
sätzlicher politischer Agenda: Die Bundesrepublik Deutschland (BRD) in 
Westdeutschland mit sozialer Marktwirtschaft und die Deutsche Demokra-
tische Republik (DDR) in Ostdeutschland mit dem Sozialismusmodell sow-
jetischer Prägung. Für 40 Jahre gab es damit auch zwei unterschiedliche 
Entwicklungen des Gewässerschutzes.

Die Zeit unmittelbar nach 1945 war in Deutschland von Aufräumarbeiten 
und dem Kampf ums tägliche Überleben geprägt. Gewässerschutz war da 
kein Thema. Abgesehen von eilig entsorgtem Kriegsgerät waren die Flüsse 
und Seen so sauber wie selten vorher. Nur langsam fasste ein geregeltes 
Leben wieder Tritt, allerdings um den Preis jahrzehntelanger Trennung 
und mit einer Grenze, an der sich zwei Systeme feindselig gegenüberstan-
den. In der BRD setzte, u. a. auch dank des Marshallplans ein wirtschaftli-
cher Aufschwung ein, der später im „Wirtschaftswunder“ der Bundesrepu-
blik seine volle Entfaltung fand. Dagegen gab es in der sowjetischen 
Besatzungszone alles andere als ein Wirtschaftswunder – Demontage gan-
zer Fabriken und Eisenbahnstrecken als Reparationen für die Sowjetunion. 
Ein bescheidener Aufschwung war aber auch hier zu verzeichnen. 

Aus: Lühr, Sterger, Zwirnmann, 150 Jahre Gewässerschutz in Deutschland 
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Diese grundsätzlich verschiedenen Rahmenbedingungen spiegelten sich 
zwangsläufig auch auf dem Gebiet des Gewässerschutzes wider und führ-
ten zu unterschiedlichen Entwicklungen in beiden deutschen Staaten. In 
der BRD wurde – nach anfänglichem Zögern – bis Mitte der 1980er Jahre 
eine flächendeckende Abwasserbehandlung bei den Kommunen und der 
Industrie erreicht. Dies gelang, weil für die Einleitung von Abwasser 
gesetzliche Mindestanforderungen an die Beschaffenheit erlassen wur-
den, die ausnahmslos von allen Direkteinleitern zu befolgen sind. Diese 
als „Emissionsprinzip“ bezeichnete Herangehensweise wird auch heute 
noch flankiert durch eine Abgabe auf die jeweils eingeleitete Abwasserlast, 
die auch bei Einhaltung der Mindestanforderungen nicht erlassen wird. 
Im Gegensatz dazu wurde in der DDR das sogenannte „Immissionsprin-
zip“ verfolgt. Danach sollte die Selbstreinigung der Gewässer als „Gratis-
leistung der Natur“ soweit wie möglich in Anspruch genommen werden. 

Anhand charakteristischer Beispiele zeigen wir die Unterschiede in den 
Philosophien und Strategien sowie die jeweils erreichten Ergebnisse. Erst-
mals haben sich dafür drei Autoren zusammengefunden, die seit den 
1970er Jahren die in der BRD und der DDR ablaufenden Prozesse für län-
gere Zeit an maßgeblicher Stelle mitgestaltet haben und somit „Zeitzeu-
gen“ für die jeweiligen Entwicklungen des Gewässerschutzes sind. 

Erst vor 30 Jahren, nach der deutschen Wiedervereinigung 1990, war es 
möglich, Wasserrecht und Gewässerschutz sowie als Folge davon den rea-
len Gewässerzustand in den neuen Bundesländern in Ostdeutschland an 
die Verhältnisse der Bundesländer im Westen der BRD anzugleichen. 
Bereits zehn Jahre später stellte im Jahr 2000 die Wasserrahmen-Richtlinie 
der EU neue Aufgaben beim Gewässerschutz. Mittlerweile liegen Erfah-
rungen aus 30 Jahren gesamtdeutscher und europäischer Anstrengungen 
zum Schutz der Wasserressourcen vor. 

Der heutige, im internationalen Vergleich nach wie vor hohe Entwick-
lungsstand des Gewässerschutzes in Deutschland ist keine Selbstverständ-
lichkeit. Dies zu erreichen war kein Selbstläufer, sondern dem hart 
erkämpften technologieorientierten Ansatz der Emissionsminimierung zu 
verdanken. Ein Ziel dieses Buchs ist es, dies aus verschiedenen Perspekti-
ven zu beleuchten. 

Wenn man die letzten Jahre und insbesondere die aktuelle Diskussion 
über das Klima verfolgt, dann tauchen Begriffe wie Vorsorgeprinzip, Ver-
ursacherprinzip, Emissionsminimierungsgebot nirgendwo in den politi-
schen Verlautbarungen und in medialen Plattformen auf. Sind diese gesell-
schaftspolitischen Verabredungen, die mit dem Umweltprogramm der 
Bundesregierung von 1971 definiert wurden und die den Umweltschutz 
entscheidend und in relativ kurzer Zeit Deutschland vorangebracht haben, 
in Vergessenheit geraten? 

Aus: Lühr, Sterger, Zwirnmann, 150 Jahre Gewässerschutz in Deutschland 
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Indem diese Fragestellung in den Fokus gerückt wird, ist dieses Buch vor-
dergründig keine Geschichtsdokumentation, sondern eher eine Denk-
schrift. In allen Kapiteln behandeln wir Entwicklung, Ergebnisse und 
Erkenntnisse als zusammengehörige Elemente des kollektiven Wissens. 
Wir führen unsere über Jahrzehnte gesammelten Erfahrungen zusammen, 
damit dieses Wissen nicht verloren geht; aber auch, um den nachgebore-
nen Generationen von Fachleuten in der Wasserwirtschaft deutlich zu 
machen, dass der jetzige Stand nicht vom Himmel gefallen ist. Das Rad 
muss also nicht neu erfunden werden. Man sollte nicht alles über Bord 
werfen, nur weil es schon die Altvorderen gemacht haben. In diesem Sinne 
ist auch unser Fazit als Anregung für zukünftiges Handeln zu verstehen – 
denn Geschichte kann helfen, die Gegenwart zu erklären und die heutige 
Situation besser beurteilen zu können.

Berlin, im Mai 2021  

Hans-Peter Lühr, Olaf Sterger, Karl-Heinz Zwirnmann

Aus: Lühr, Sterger, Zwirnmann, 150 Jahre Gewässerschutz in Deutschland 
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Industrie und technisch-wissenschaftlichen Verbänden zusammensetzte15. 
Die erste Verwaltungsvorschrift für das Einleiten von Abwasser aus 
Gemeinden wurde 1979 im Gemeinsamen Ministerialblatt durch den Bun-
desminister des Innern veröffentlicht [42]. 

2.5.1.2. Abwassertechnik und Mindestanforderungen  
an häusliches Abwasser

Am Beispiel der Entwicklung der Anforderungen für das Einleiten von 
häuslichem und kommunalem Abwasser seit dem Erlass der 1. Schmutzwas-
serVwV von 1979 soll im Folgenden gezeigt werden, wie sich die Min-
destanforderungen auf der einen und Fortschritte in der Verfahrenstechnik 
auf der anderen Seite entwickelten und sich gegenseitig beeinflussten. 

Für normal verschmutztes häusliches Abwasser sind die Konzentrationen 
in Tab. 1 wiedergegeben, die im Zulauf einer kommunalen Kläranlage bei 
den einwohnerspezifischen Frachten zu erwarten sind – unter der Voraus-
setzung, dass je Einwohner mit einer täglichen Abwassermenge von 200 l16 
zu rechnen ist. 

Die Konzentrationen in der vorletzten Tabellenspalte dienen zur Ermitt-
lung der prozentual erforderlichen Reinigungsleistung, die aufgebracht 
werden muss, um die jeweilige Mindestanforderung in mg/l im Ablauf der 
Kläranlage zu erreichen. 

15 Eine Geschichte am Rande: In den Bund-Länder-Arbeitsgruppen war das Umwelt-
bundesamt jeweils mit einem Mitarbeiter für den Bund vertreten. Da aber bei der 
Gründung des UBA organisatorisch auf Grund des föderativen Charakters der Bun-
desrepublik die Wasserwirtschaft nicht vorgesehen war (keine über den Haushalt 
genehmigten Stellen im Organisationsplan des UBA), sträubten sich die Länder 
zunächst, dass der Bund Mitarbeiter des UBA in die Arbeitsgruppen entsendet. Da 
aber die Länder über nicht ausreichend spezialisiertes Personal in den verschiede-
nen Industriebereichen verfügte, willigte man letztlich ein, Spezialisten des UBA, 
die in den Bereichen der Luftreinhaltung, der Abfallwirtschaft, der Chemie und 
Verfahrenstechnik Zuhause waren, hinzuzuziehen. Aber in der ersten Sitzung zum 
Auftakt der Erarbeitung der Verwaltungsvorschriften musste Mitautor H.-P. Lühr, 
als Leiter der „illegalen“ Organisationseinheit „Wasser“ des UBA jeden Kollegen 
(rund 40) mit seiner Vita vorstellen. Und nach jeder Vorstellung beratschlagten die 
Ländervertreter, um dann schweren Herzens jedem Einzelnen zuzustimmen. So 
absurd aus heutiger Sicht war die Situation 1978.

16 In die Kanalisation gelangt immer auch sog. Fremdwasser, z. B. Grundwasser (auf-
grund von Undichtigkeiten) oder abzuleitendes Bach- oder Drainagewasser. Des-
halb ist die den Kläranlagen im Mittel zulaufende Abwassermenge mit ca. 200 l/
(E*d) höher als der Abwasseranfall, der sich aus dem mittleren täglichen Trinkwas-
serbezug je Kopf der Bevölkerung ergibt – ca. 120 l/(E*d). 

Aus: Lühr, Sterger, Zwirnmann, 150 Jahre Gewässerschutz in Deutschland 
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2.5.1.2.1. Mindestanforderungen

Die maßgeblichen Stationen in der Entwicklung der Mindestanforderun-
gen an Kommunalabwasser sind in Tab. 2 beschrieben. Alle Einzelwerte in 
der Tabelle sind das Ergebnis intensiver Auseinandersetzungen zwischen 
Vertretern der Behörden, der Bau- und Herstellerfirmen für Abwassertech-
nik, der Universitäten und Hochschulen, der Abwasserzweck- und anderer 
Verbände sowie weiteren Beteiligten. Der Rahmen hierfür war und ist eine 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Diese auf freiwilliger Basis beruhende 
Zusammenarbeit zwischen staatlichen Institutionen, den gesellschaftli-
chen Kräften, der Industrie und den Bürgern sichert eine breite Akzeptanz 
der jeweils erarbeiteten Mindestanforderungen. 

Die Mindestanforderungen für häusliches und kommunales Abwasser 
sind abhängig von der Größe der jeweiligen Kläranlage, ausgedrückt 
durch die Größenklasse (derzeit fünf, 1. und 2. Spalte links). Die Parame-
ter, für die Mindestanforderungen bestimmt wurden, haben sich im Laufe 
der Jahre verändert. Bis 1985 gab es Anforderungen für „absetzbare Stoffe“ 
von 0,5 ml/l. Diese Anforderungen wurden fallen gelassen, weil die parti-
kulären Stoffe zumindest zum größeren Teil auch mit den Parametern CSB 
und BSB5 erfasst werden. In der Tabelle sind sie daher auch nicht mehr 
aufgeführt. Zu beachten ist ferner, dass nicht für alle Größenklassen für 
alle aufgeführten Parameter Mindestanforderungen bestimmt wurden. 
Selbst nach dem aktuell gültigen Recht werden in den Größenklassen 1 bis 
3, d. h. bei Kläranlagen mit Anschlusswerten unter 10.000 Einwohnerwer-
ten (EW), keine Anforderungen an die Nährstoffe N und P gestellt. Klär-
anlagen bis 5.000 EW (Gkl. 1 und 2) sind bisher auch von Anforderungen 
an Ammoniumstickstoff (NH4-N) befreit.

Die jeweils maßgeblichen rechtlichen Regelungen sind im Kopf der Tabelle 
aufgeführt. Darunter steht, ab wann die jeweilige Regelung in Kraft getre-

Parameter Einwohnerspezifische 
Fracht, die an 85 % der 

Tage unterschritten 
wird

Konzentration im  
Zulauf einer kommunalen 

 Kläranlage bei  
200 l/(E*d)

Literatur- 
quelle 

CSB 120 g/(E*d) 600 mg/l [14] 

BSB5  60 g/(E*d) 300 mg/l [14] 

TKN  11 g/(E*d)  55 mg/l [14] 

NH4-N   8 g/(E*d)  40 mg/l [63] 

P 1,8 g/(E*d)   9 mg/l [63] 

Tab. 1: Einwohnerwerte (85-Perzentile) 

Aus: Lühr, Sterger, Zwirnmann, 150 Jahre Gewässerschutz in Deutschland 
© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2022

Leseprobe, mehr zum Werk unter ESV.info/978-3-503-19989-1

https://www.esv.info/978-3-503-19989-1


978350310785

2.5. Rechtliche Regelungen ausgewählter Bereiche

77

1. Schmutz
wasserVwV

1. Ab 
wasser  

VwV

Rahmen 
Ab wasser 

VwV 
Anhang 1

AbwV  
Anhang 1

[42] [43] [44] [6] [145] [147]

gültig ab

Größenklasse / 
Anschlusswert

Para 
meter

1/1979 1/1983 1/1989 1/1992 4/1997 8/2002

1 < 60 kg/d 
BSB5 (roh) 
[Anschlusswert  
< 1.000 EW]

CSB – 180 mg/l 180 mg/l 180 mg/l 150 mg/l 150 mg/l

BSB5 –  45 mg/l  45 mg/l  45 mg/l  40 mg/l  40 mg/l

NH4-N – – – – – –

Nges – – – – – –

Pges – – – – – –

2 60 bis 300 kg/d 
BSB5 (roh)  
[Anschlusswert 
1.000 bis  
5.000 EW]

CSB – 160 mg/l 160 mg/l 160 mg/l 110 mg/l 110 mg/l

BSB5 –  35 mg/l  35 mg/l  35 mg/l  25 mg/l  25 mg/l

NH4-N – – – – – –

Nges – – – – – –

Pges – – – – – –

3 > 300 bis  
600 kg/d  
BSB5 (roh) 
[Anschlusswert 
>5.000 bis  
10.000 EW]

CSB – 160 mg/l 160 mg/l 160 mg/l  90 mg/l  90 mg/l

BSB5 –  35 mg/l  35 mg/l  35 mg/l  20 mg/l  20 mg/l

NH4-N – – – –  10 mg/l  10 mg/l

Nges – – – – – –

Pges – – – – – –

4 > 600 bis  
6.000 kg/d 
BSB5 (roh) 
[Anschlusswert 
>10.000  
bis 100.000 EW]

CSB 200 mg/l 140 mg/l 140 mg/l 140 mg/l  90 mg/l  90 mg/l

BSB5  45 mg/l  30 mg/l  30 mg/l  30 mg/l  20 mg/l  20 mg/l

NH4-N – – – –  10 mg/l  10 mg/l

Nges – – – – –  18 mg/l

Pges – – – – –   2 mg/l

5 > 6.000 kg/d  
BSB5 (roh)  
[Anschlusswert  
> 100.000 EW]

CSB 200 mg/l 140 mg/l 130 mg/l  75 mg/l  75 mg/l  75 mg/l

BSB5  45 mg/l  30 mg/l  30 mg/l  15 mg/l  15 mg/l  15 mg/l

NH4-N – –  10 mg/l  10 mg/l  10 mg/l  10 mg/l

Nges – – –  18 mg/l  18 mg/l  13 mg/l

Pges – –   2 mg/l   1 mg/l   1 mg/l   1 mg/l

Tab. 2: Entwicklung der Mindestanforderungen für häusliches und kommunales 
 Abwasser – maßgebliche rechtliche Regelungen und deren materieller Regelungsgehalt 

Aus: Lühr, Sterger, Zwirnmann, 150 Jahre Gewässerschutz in Deutschland 
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ten ist. Die Mindestanforderungen wurden in den mit Tab. 2 erfassten 23 
Jahren regelmäßig angepasst. Die aktuell gültigen Anforderungen sind 
der äußersten rechten Spalte zu entnehmen (gültig ab 8/2002). Seitdem 
stagniert diese Entwicklung.

2.5.1.2.2. Meilensteine des Belebungsverfahrens

Zur biologischen Behandlung von Abwasser aus Siedlungen und Kommu-
nen konkurrierten in den 1970er Jahren im Wesentlichen zwei Verfahren: 
das Belebungs- und das Tropfkörperverfahren. Anfangs wurden beide Ver-
fahren breit eingesetzt, wobei für größere Anlagen (etwa ab 50.000 EW) 
schon damals meist dem Belebungsverfahren wegen der besseren Anpas-
sung an Schwankungen der Zulauffrachten der Vorzug gegeben wurde. 

Das Tropfkörperverfahren ist heute fast vollständig verdrängt. Ursache 
sind dafür sind vor allem die seit 2002 verschärften Mindestanforderungen 
bezüglich Gesamtstickstoff, die auch für Anlagen der Größenklasse 4 ohne 
gezielte Denitrifikation nicht zu erreichen sind (Tab. 2). Die Denitrifikation 
der Abläufe einer Tropfkörperanlage wird aber erheblich erschwert, weil 
dort i. d. R. Sauerstoff in Höhe der Sättigungskonzentration gelöst ist. Um 
die für die Denitrifikation nötigen anoxischen Bedingungen herzustellen, 
müsste zunächst eine sauerstoffzehrende C-Quelle in entsprechend hoher 
Dosierung zugegeben werden. Erst wenn der gelöste Sauerstoff aufge-
zehrt ist, kann die Denitrifikation einsetzen. Dazu wird weiterer leicht 
abbaubarer CSB (also BSB) benötigt.

Im Vergleich zu Belebungsanlagen weisen Tropfkörper aber auch einen 
Vorteil auf: Sie benötigen deutlich weniger Energie. Seitdem eine energie-
effiziente Betriebsweise für Anlagen zur Behandlung von häuslichem 
Abwasser und Kommunalabwasser Bestandteil der Mindestanforderungen 
ist17, wird an dem Problem der Denitrifikation mit Tropfkörpern intensiv 
geforscht. Es ist also nicht auszuschließen, dass diese in Zukunft eine 
Renaissance erfahren.

Im Weiteren sollen aber nur verschiedene Ausprägungen des Belebungsver-
fahrens betrachtet werden. Eine Übersicht wichtiger Etappen der Entwick-
lung dieser Belebungsverfahrenstechnik ist Abb. 20 (S. 81) zu entnehmen.

Das vorrangige Ziel der Abwasserreinigung mit dem ursprünglichen Bele-
bungsverfahren (Abb. 20, Skizze A) bestand in der Eliminierung von BSB 
und CSB, d. h. Beseitigung der Sauerstoffzehrung. Durch die Belüftung 
des Abwassers wurden die mittels Rücklaufschlamm angereicherten Mi-
kroorganismen in der Belebungsstufe in die Lage versetzt, organisches 
Material zu CO2 und Wasser umzusetzen. Üblicherweise wurde – und wird 

17 Siehe AbwV [146], Anhang 1, Abschnitt „B Allgemeine Anforderungen“, Abs. 2

Aus: Lühr, Sterger, Zwirnmann, 150 Jahre Gewässerschutz in Deutschland 
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noch heute – der biologischen eine mechanische Stufe vorgeschaltet. Die 
Behandlung häuslicher Abwässer mittels Rechen, Sandfang und Sedimen-
tationsbecken war Ende der 1970er Jahre hinlänglich bekannt und größ-
tenteils eingeführt.

Mit Belebtschlammanlagen gemäß Abb. 20, A wurden bei CSB Eliminie-
rungsleistungen von 80–90 % und bei BSB5 85–95 % erreicht. Gut geführte 
Anlagen haben bereits Anfang der 1980er Jahre CSB- und BSB-Ablauf-
werte erzielt, die den heute gültigen Mindestanforderungen entsprechen. 

Nach Inbetriebnahme der ersten Belebungsanlagen der vorgenannten 
Bauart stellte sich aber bald heraus, dass allein durch Entfernung von BSB 
und CSB das Problem der Sauerstoffzehrung noch nicht behoben war. Die 
verbliebenen Ammoniumfrachten setzten den Gewässern weiter zu. Indem 
die belüfteten Beckenvolumina deutlich vergrößert wurden (Abb. 20, B), 
konnten zusätzlich zu den Organika auch die reduzierten Stickstoffverbin-
dungen oxidiert werden (Nitrifikation). Wie man später erkannte, war das 
hierbei eingesetzte große Beckenvolumen vor allem für eine ausreichend 
lange Generationszeit der chemoautotrophen Nitrifikanten notwendig. Im 
Vergleich zu den Heterotrophen, die den Abbau kohlenstoffhaltiger Ver-
bindungen bewerkstelligen, benötigen die Autotrophen eine etwa zehn-
fach längere Aufenthaltszeit, um eine ausreichende Population für die bio-
chemische Oxidation des Ammoniumstickstoffs zu bilden. Dieses Problem 
wird heutigentags mit der Bemessung der Belebungsanlagen nach dem 
Schlammalter ganz gezielt adressiert [13]. 

Obwohl sich die Nitrifikation bei den meisten größeren Kläranlagen schon 
ab Mitte der 1980er Jahre durchgesetzt hatte, wurden diesbezügliche 
Mindestanforderungen erst 1989 eingeführt. Die noch heute gültige Anfor-
derung von 10 mg/l NH4-N für Anlagen ab Größenklasse 3 wird i. d. R. 
deutlich unterschritten. Üblich sind Ablaufwerte von 2…5 mg/l NH4-N.

Eine weitere Abwandlung erfuhr das Belebungsverfahren durch das 
Adsorptions-Belebungsverfahren (Abb. 20, C). B. Böhnke, einer der „Väter“ 
dieses Verfahrens beschreibt es wie folgt:

Das Adsorptions-Belebungsverfahren (AB-Verfahren) arbeitet nach dem Prinzip 
einer zweistufigen Belebungsanlage mit einer Höchstlastbelebung in der 1. Stufe 
(A-Stufe) und einer Schwachlastbelebung in der 2. Stufe (B-Stufe). Kennzeichnend für 
das AB-Verfahren sind die folgenden verfahrens- und betriebstechnischen Grund-
sätze: 

•	 Einhaltung	eines	hohen	Schlammbelastungsbereiches	in	der	A-Stufe	(Höchstlast-
belebung) mit BTS

18 größer als 2 kg BSB5/(kg TS * d),

18 BTS – Schlammbelastung
 normalerweise wird ein Wert von ≤ 0,25 kg BSB5/(kg TS * d) angestrebt 

Aus: Lühr, Sterger, Zwirnmann, 150 Jahre Gewässerschutz in Deutschland 
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•	 Trennung	 der	 Biozönosen	 der	 jeweiligen	 Stufen,	 mögliche	 unterschiedliche	
Betriebsformen der A-Stufe, d. h. aerobe oder fakultative Betriebsformen, zur 
Anpassung an die Abwasserzusammensetzung, 

•	 Verfahrenstechnisch	in	der	Regel	ohne	Vorklärung	zur	besseren	Ausnutzung	der	
mikrobiologischen Reaktionsmechanismen. [30]

Das Verfahren wurde ursprünglich in den USA als contact-stabilization 
entwickelt, wobei der Rücklaufschlamm zwischenbelüftet wurde. Kläranla-
gen auf Basis des AB-Verfahrens wurden in Deutschland u. a. in Krefeld 
(800.000 EW, Bau 1979 –81), Bad Honnef (35.000 EW, Bau 1981) Rhein-
hausen (170.000 EW, Bau 1982), Pulheim (80.000 EW, Bau 1982), Rhein-
berg (50.000 EW, Bau 1982), Neuenkirchen (45.000 EW, Bau 1984), Bad 
Schwalbach (24.000 EW, Bau 1986) oder Eschweiler (160.000 EW, Bau 
1987) errichtet. Mit Kläranlagen nach dem AB-Verfahren konnten die bis 
1989 gültigen Mindestanforderungen sicher eingehalten werden. Mit dem 
AB-Verfahren ging bereits eine gewisse Nährstoffentfernung einher, die 
allerdings bei weitem noch nicht ausreichte. Dazu waren weitere Entwick-
lungsschritte nötig, die vor allem von den Anforderungen an eine weiter-
gehende Entlastung der Gewässer von Stickstoff- und Phosphorverbin-
dungen getrieben wurden. 

Die einwohnerspezifische Fracht an Kjeldahl-Stickstoff19 im Zulauf einer 
kommunalen Kläranlage, die an 85 % der Tage unterschritten wird, beträgt 
11 g/(E*d). Daraus resultiert bei einer Abwassermenge von 200 l/(E*d) eine 
Konzentration von 55 mg N/l im Zulauf der Kläranlage (Tab. 1). Bei einer 
Belebungsanlage mit Nitrifikation werden die im Zulauf auftretenden For-
men des Stickstoffs, d. h. Ammonium- und organischer Stickstoff, nicht eli-
miniert, sondern lediglich – zumindest größtenteils – in Nitratstickstoff 
umgewandelt. Zulauf- und Ablaufkonzentration an Gesamtstickstoff sind 
somit im Wesentlichen gleich. Deshalb können Kläranlagen gemäß 
Abb. 20, B die seit 1992 geltenden Mindestanforderung von 18 bzw. 13 mg 
N/l nicht erfüllen. 

Mit der Denitrifikation begann etwa ab 1985 die Einführung der dritten 
Behandlungsstufe, d. h. die gezielte Entfernung eutrophierender Nähr-
stoffe aus dem Abwasser. Anfangs wurden vorhandene Belebungsanlagen 
mit Nitrifikation (Abb. 20, B) mit einer zusätzlichen Denitrifikationsstufe 

19 Soweit die oxidierten Stickstofffraktionen Nitrat und Nitrit (NOx-N) überhaupt 
im Kanalnetz anzutreffen sind, werden diese üblicherweise durch Denitrifikati-
onsprozesse auf dem Fließweg bis zur Kläranlage eliminiert. Deshalb stellt der 
Kjeldahl-Stickstoff (engl. Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) eine Art Summenparameter 
für die Stickstoffkompartimente im Zulauf kommunaler Kläranlagen dar. Er setzt 
sich zusammen aus Ammoniumstickstoff (NH4-N) und organisch gebundenem 
Stickstoff (org. N).
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Abb. 20: Schematische Übersicht einiger wichtiger Etappen der Entwicklung  
des Belebungsverfahrens
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vor der Einleitung in das Gewässer nachgerüstet („nachgeschaltete 
Denitrifikation“). 

Da aber im Ablauf der Belebung ein Gelöstsauerstoff von 1,5…2 mg/l und 
nur noch ein minimaler Rest-BSB verblieb, musste eine leicht abbaubare 
C-Quelle dosiert werden. Hierzu zählen z. B. Essigsäure und Methyl- oder 
Ethylalkohol. Mit der damals verfügbaren Technik war eine Überdosie-
rung der C-Quelle nicht ganz zu vermeiden, deshalb behalf man sich mit 
einer Nachbelüftung nach der Denitrifikation. Das trieb jedoch die Behand-
lungskosten weiter in die Höhe.

Die Einführung der vorgeschalteten Denitrifikation (Abb. 20, D) brachte 
den entscheidenden Durchbruch. Indem die Denitrifikation vor der Belüf-
tungsstufe angeordnet wird, fließt sauerstofffreies Wasser zu, das i. d. R. 
gleichzeitig auch noch genügend BSB enthält. Zwar muss nun das nitrat-
reiche Abwasser aus der aeroben Stufe in die Denitrifikation zurückge-
pumpt werden (interne Rezirkulation). Diesem Nachteil stehen aber meh-
rere Vorteile gegenüber:

•	 Dosierung	der	C-Quelle	entfällt,

•	 Nachbelüftung	ist	obsolet.

Der wichtigste Vorteil jedoch ist:

•	 Einsparung	von	Belüftungsenergie,	weil	im	Zuge	der	Denitrifikation 
etwa 2/3 des in der Nitrifikation verbrauchten Sauerstoffs durch die 
mikro bielle Nutzung des im Nitrat gebundenen Sauerstoffs zurück-
gewonnen werden kann.

Das Volumen des aeroben Beckenteils kann im Vergleich zur Belebung mit 
Nitrifikation (Abb. 20, B) verkleinert werden, denn der weitaus größte 
Teil der organischen Fracht wird nun bereits in der Denitrifikation elimi-
niert. Somit steht der belüftete Teil des Belebungsbeckens fast vollständig 
für die Nitrifikation zur Verfügung. 

Bekanntlich ist Phosphor in fast allen Gewässern der limitierende Nähr-
stoff. Von daher zielten die Bemühungen im Gewässerschutz von Anfang 
an auch auf die Entfernung dieses Nährstoffs aus dem Abwasser. Zunächst 
bediente man sich dazu der Fällung/Flockung. Dies lässt sich mühelos in 
das Belebungsverfahren integrieren, indem entweder vor der Belebungs-
stufe oder vor dem Nachklärbecken Eisen(III)- bzw. Aluminiumsalze 
dosiert werden. Die Fällprodukte, Eisen- bzw. Aluminiumphosphate wer-
den mit dem Überschussschlamm ausgekreist. Nachteil dieses Verfahrens 
sind die hohen Fällmittelkosten. Dem konnte mit der Einführung der bio-
logischen Phosphorelimination (BioP) entgegengewirkt werden. Die maß-
geblichen Anstöße dazu gehen zurück auf J. L. Barnard [19]. Bereits Mitte 
der 1970er Jahre führte er entsprechende Untersuchungen in Südafrika 
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durch und schuf die erste großtechnische Anwendung von BioP auf der 
Kläranlage Goudkoppies in Johannesburg. 

In den Belebungsanlagen in Deutschland wurde BioP allerdings erst in 
den 1990er Jahren eingeführt. Mittlerweile hat sich in vielen Anlagen eine 
Konfiguration gemäß Abb. 20, Skizze E bewährt. Essenziell für BioP ist, 
dass der Belebtschlamm einem Wechsel von anaerober und aerober Umge-
bung unterworfen wird. Das wird erreicht, indem in der zuerst durchflos-
senen Zone des Belebungsbeckens anoxische Bedingungen herrschen 
(Abb. 20, E). Durch die Verweilzeit des Rücklaufschlamms in dieser Zone 
werden die zwangsläufig eingetragenen Frachten an Gelöstsauerstoff und 
Nitrat umgesetzt, so dass sich ein anaerober Ablauf einstellt. Damit treffen 
die phosphorakkumulierenden Organismen (PAOs) während ihres Aufent-
halts in der zweiten Beckenzone auf die notwendige anaerobe Umgebung. 
In der danach durchflossenen dritten Zone findet die Denitrifikation des 
nitratreichen Rückstroms aus der Nitrifikationszone statt. Damit ausrei-
chend abbaubares Substrat zur Verfügung steht, wird hier auch das 
Rohwasser zugeführt. Letzte Station im Belebungsbecken ist die Nitrifika-
tion. Hier können die in der anaeroben Zone „gestressten“ PAOs wieder 
„aufatmen“ und „bedanken“ sich mit einer Luxusaufnahme von Phospha-
ten. D. h., dem Abwasser wird deutlich mehr Phosphat entzogen, als zum 
Aufbau der Biomasse nötig ist. Der Phosphorgehalt der PAOs kann hier bis 
zu 15 % betragen [62]. Üblicherweise geht man davon aus, dass die Brutto-
zusammensetzung der Biomasse im Belebtschlamm einem Verhältnis von 
C : N : P = 100 : 5 : 1 folgt, d. h. dass der P-Gehalt nur 1 % beträgt. Die mit 
Phosphor im Überschuss beladenen PAOs werden entweder mit dem Über-
schussschlamm ausgekreist oder mit dem Rücklaufschlamm zurück in die 
anaerobe Stufe gebracht, wo der Zyklus erneut beginnt.

Mit BioP können etwa 2/3 der zulaufenden P-Fracht eliminiert werden. Dies 
reicht jedoch i. d. R. nicht aus, um die in den Größenklassen 4 und 5 gülti-
gen Mindestanforderungen zu erfüllen. Deshalb existiert zusätzlich zu 
BioP in fast allen größeren Kläranlagen auch eine Phosphatfällung.

Die Entwicklung der Mindestanforderungen an den Ablauf kommunaler 
Kläranlagen der Größenklasse 5 (Anschlusswert ≥ 100.000 EW) ist in 
Abb. 21 dargestellt. Sie zeigt die jeweils erforderliche Eliminierung in %, 
um für normal verschmutztes häusliches Abwasser die geforderte Ablauf-
beschaffenheit einzuhalten. Wie daraus hervorgeht, wird heutigentags 
eine fast vollständige Abreinigung des BSB gefordert (Eliminierungsleis-
tung ≥ 95 %). Auch bei den übrigen Parametern sind hohe Verminderungs-
raten notwendig, um die Mindestanforderungen sicher einhalten – d. h. 
unterschreiten – zu können.
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Das Ineinandergreifen von technischer Entwicklung auf der einen und 
Fortschreiben der Mindestanforderungen auf der anderen Seite wurde 
hier am Beispiel der kommunalen Abwasserbehandlung dargestellt. Auf 
analoge Weise vollzog sich dies auch in allen anderen Abwasserherkunfts-
bereichen. Allerdings sind in den meisten Industriebranchen nicht die 
Abwasserbehandlungsverfahren „End-of-the-pipe“ maßgebender Treiber 
der Entwicklung, sondern die verfahrensintegrierten Maßnahmen. Abwas-
serfreie oder abwasserarme Verfahren eröffnen völlig neue Wege des 
Gewässerschutzes. Ein typisches Beispiel hierfür ist der Übergang vom 
Amalgam- auf das Membranverfahren in der Chloralkalielektrolyse, 
wodurch mit einem Schlag die Quecksilberemissionen dieser Branche 
obsolet wurden.

2.5.1.3. Kombination von Emissions- und Immissionsprinzip

Das erforderliche Zusammenspiel von Emissions- und Immissionsprinzip 
wurde bereits im „Hintergrundpapier“ zur 1. AbwasserVwV [42] begrün-
det:

Abb. 21: Erforderliche Eliminierung von Abwasserinhaltsstoffen zur Einhaltung  
der Mindestanforderungen für häusliches und kommunales Abwasser, Kläranlagen 
 Größenklasse 5 
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In zahlreichen Fällen wird es aus Gründen des Gewässerschutzes … erforderlich sein, 
Werte festzusetzen, die über die Mindestanforderungen hinausgehen. Einmal kann 
eine Verschärfung der Mindestanforderungswerte unmittelbar erforderlich sein, 
zum anderen können zusätzliche Parameter nötig sein, die unmittelbar die Min-
destanforderungswerte beeinflussen. 
Bei weitergehenden Anforderungen werden die Wasserbehörden in der Regel nur für 
diejenigen Parameter verschärfte Überwachungswerte festsetzen, für die eine 
besondere Notwendigkeit vorliegt. Dabei werden je nach den speziellen Verhältnis-
sen der Abwasserzusammensetzung und der Art der Behandlungsanlage auch 
andere Parameter gleichsam als Nebeneffekte reduziert, ohne dass die Wasserbe-
hörde dafür besondere Überwachungswerte festlegen muss. Hierzu einige Beispiele:
•	 Wegen	zu	großer	Sauerstoffzehrung	im	Gewässer	(z.	B.	wegen	eines	ungünstigen	

Verhältnisses der eingeleiteten Abwassermenge zur Niedrigwasserführung im 
Gewässer) kann es erforderlich sein, als Überwachungswert für den Ablauf der 
Behandlungsanlage einen BSB5 ≤ 10 mg/l festzusetzen. Bei den dafür erforderli-
chen Maßnahmen wird es auch zu einer Reduzierung von z. B. CSB, P und NH4 
kommen.

•	 Bei	Einleitung	in	ein	stehendes	Gewässer	ist	die	Festsetzung	von	P ≤ 1,0 mg/l als 
Überwachungswert geboten. Dabei wird sich sicherlich auch der CSB … verrin-
gern. Wegen der sauerstoffzehrenden Wirkung kann eine Reduzierung von NH4 
auf z. B. ≤ 1,0 mg/l notwendig werden. Die Maßnahmen, die die Einhaltung dieses 
Überwachungswertes sicherstellen, bewirken gleichzeitig auch eine Senkung der 
BSB5- und CSB-Werte.

•	 Zum	Schutz	der	öffentlichen	Trinkwassergewinnung kann eine Verringerung des 
CSB erforderlich sein. Bei Einhaltung eines CSB-Überwachungswertes von z. B. 
≤ 60 mg/l werden auch andere Parameter mit reduziert.

Die erst rund zwanzig Jahre später als besondere Errungenschaft der 
EU-Wasserrahmenrichtlinie gefeierte Herangehensweise, in der Emissi-
ons- und Immissionsprinzip kombiniert zur Anwendung kommen („kombi-
nierter Ansatz“), war somit im Grunde genommen schon 1982 in der Bun-
desrepublik Deutschland eingeführt worden. 

Wie aus dem obigen Zitat außerdem hervorgeht, hatte man damals auch 
schon die später vorgenommenen Verschärfungen der Mindestanforde-
rungen, insbesondere bezüglich Stickstoff und Phosphor im Blick. 

Es war eine sehr intensive, aber auch harte Auseinandersetzung hinsicht-
lich der Vorstellungen für einen nachhaltigen Gewässerschutz auf der 
einen Seite und den kostenintensiven Implementierungen von Technolo-
gie in den Industriebranchen auf der anderen Seite. Im Nachgang betrach-
tet war es jedoch der richtige Weg, zunächst die technologiebezogenen 
Mindestanforderungen zu definieren und durchzusetzen und erst dann 
auf die Gewässerqualität zu schauen. 
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^  Eindrucksvoll zeigt dieses Buch, wie der heutige, 
im internationalen Vergleich nach wie vor hohe Ent-
wicklungsstand des Gewässerschutzes in Deutschland 
erreicht wurde und welche Erkenntnisse für zukünftiges 
Handeln sich daraus ableiten lassen.

Die drei Autoren haben seit den 1970er Jahren die in der 
Bundesrepublik bzw. der DDR ablaufenden Prozesse 
jeweils für längere Zeit an maßgeblicher Stelle mitge-
staltet. Sie zeichnen die wesentlichen Entwicklungen 
im Wasserrecht seit 1870 nach und stellen sie unter 
wissenschaftlichen, technischen, ökonomischen und 
politischen Aspekten anschaulich dar. Kapitelweise sind 
einzelne Entwicklungsschritte mit konkreten Ergebnis-
sen und Erkenntnissen verknüpft.

Das Fazit: eine Handlungsempfehlung für die Zukunft!
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